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Erwägungen

E. 1.1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an (Art. 106    Abs. 1 BGG). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel (Art. 42 Abs. 1 f. BGG; BGE 135 II
384 E. 2.2.1 S. 389). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann ihre Sachverhaltsfeststellung von Amtes
wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 1.2
Eine Sachverhaltsfeststellung ist nicht schon dann offensichtlich unrichtig, wenn sich
Zweifel anmelden, sondern erst, wenn sie eindeutig und augenfällig unzutreffend ist. Eine
offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung weist damit die Tragweite von Willkür
auf. Es liegt noch keine offensichtliche Unrichtigkeit vor, nur weil eine andere Lösung
ebenfalls in Betracht fällt, selbst wenn diese als die plausiblere erscheint. Eine
Sachverhaltsfeststellung ist etwa dann offensichtlich unrichtig, wenn das kantonale Gericht
den Sinn und die Tragweite eines Beweismittels offensichtlich falsch eingeschätzt, ohne
sachlichen Grund ein wichtiges und für den Ausgang des Verfahrens entscheidendes
Beweismittel nicht beachtet oder aus den abgenommenen Beweisen unhaltbare Schlüsse
gezogen hat. Solche Mängel sind in der Beschwerde aufgrund des strengen Rügeprinzips
(vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG ) klar und detailliert aufzuzeigen ( BGE 144 V 50 E. 4.2    S. 53
mit Hinweisen; Urteil 9C_752/2018 vom 12. April 2019 E. 1.2).

E. 2
Das kantonale Gericht hat die Rentenzusprache vom 10. März 2011 als zweifellos unrichtig
(im Sinne von Art. 53 Abs. 2 ATSG ) erachtet. Es hat festgestellt, dass der Versicherte
schon vor diesem Zeitpunkt und seither weiterhin in angepassten Tätigkeiten
uneingeschränkt arbeitsfähig (gewesen) sei. Es hat eine Erwerbseinbusse verneint und eine
schuldhafte Meldepflichtverletzung bejaht und folglich die Rentenaufhebung auf den 19.
Dezember 2013 wiedererwägungsweise bestätigt. Der Beschwerdeführer macht im
Wesentlichen geltend, die Rentenzusprache sei nicht zweifellos unrichtig gewesen, weshalb
die Voraussetzungen für eine Wiedererwägung ( Art. 53 Abs. 2 ATSG ) nicht erfüllt seien.
Hingegen sei der Tatbestand für eine prozessuale Revision ( Art. 53 Abs. 1 ATSG )



gegeben; allerdings habe die Verwaltung die 90-tägige Revisionsfrist ( Art. 67 Abs. 1
VwVG [SR 172.021] i.V.m. Art. 55 Abs. 1 ATSG ) nicht eingehalten. Ausserdem könne
ihm weder in Bezug auf eine fehlende Veränderung des Sachverhalts noch hinsichtlich
einer zweifellosen Unrichtigkeit der Rentenzusprache eine Meldepflichtverletzung
vorgeworfen werden.

E. 3.1
Ein Zurückkommen auf die rentenzusprechende Verfügung vom 10. März 2011 und damit
eine Rentenaufhebung fällt alternativ unter den Titeln der materiellen Revision ( Art. 17
Abs. 1 ATSG ), der prozessualen Revision ( Art. 53 Abs. 1 ATSG ) oder der
Wiedererwägung   ( Art. 53 Abs. 2 ATSG ) in Betracht (Urteile 8C_214/2019 vom 27. Juni
2019 E. 4.3; 9C_491/2012 vom 22. Mai 2013 E. 2.1).

E. 3.2
Das kantonale Gericht hat festgestellt, die IV-Stelle habe dem Versicherten die Rente
aufgrund des blossen Verdachts auf eine andauernde Persönlichkeitsveränderung
zugesprochen. Dass diese Feststellung offensichtlich unrichtig sein soll (E. 1.2), wird nicht
substanziiert geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich, zumal auch im vom
Beschwerdeführer angerufenen Bericht der Klinik C.________ vom 17. Juni 2010 für die
Persönlichkeitsveränderung lediglich eine Verdachtsdiagnose ("V.a.") gestellt wurde. Da
die vorinstanzliche Feststellung auch nicht auf einer Rechtsverletzung beruht, bleibt sie für
das Bundesgericht verbindlich (E. 1.1). Dass das kantonale Gericht unter diesen Umständen
(vgl. auch E. 3.3) auf zweifellose Unrichtigkeit der Rentenzusprache (im Sinne von Art. 53
Abs. 2 ATSG ) geschlossen hat, ist rechtens und wird vom Beschwerdeführer auch nicht
beanstandet.

E. 3.3
Anders als der Beschwerdeführer anzunehmen scheint, kann eine Rente nicht nur dann
rückwirkend aufgehoben werden, wenn der Versicherte eine (nachträgliche) Änderung des
Sachverhalts nicht meldet, sondern auch, wenn er die Rente (von Beginn weg) zu Unrecht
erwirkt hat (Art. 88bis Abs. 2 lit. b IVV [SR 831.201]). Die von der Vorinstanz in diesem
Zusammenhang getroffene Feststellung, der Versicherte habe nicht bestehende
(gesundheitliche) Einschränkungen vorgetäuscht, bleibt ebenfalls unbestritten und für das
Bundesgericht verbindlich   (E. 1.1).

E. 3.4
Da die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 109
Abs. 2 lit. a BGG mit summarischer Begründung und unter Hinweis auf den angefochtenen
Entscheid ( Art. 109 Abs. 3 BGG ) erledigt.

E. 4
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen
( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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